
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 15.09.2014 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/076 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 24.09.2014 

Rat 30.09.2014 

 
 

 

Betreff: 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Nord-West" im 

Ortsteil Darfeld 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  ca. 300 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 9. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im 
Ortsteil Darfeld wird gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) entsprechend dem der 
Sitzungsvorlage Nr. IX/076 beigefügten Entwurf, bestehend aus Satzungstext, Begrün-
dung und Planzeichnungen, durchgeführt. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der Eigentümer des auf dem Grundstück Gemarkung Darfeld, Flur 2, Flurstück 661 er-
richteten Wohnhauses plant die Erweiterung dieses Gebäudes um einen eingeschossi-
gen Anbau in nördlicher Richtung. Der entsprechende Antrag des Architekturbüros des 

Bauherrn ist als Anlage I beigefügt. 
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Das Grundstück Gemarkung Darfeld, Flur 2, Flurstück Nr. 661 ist im Wohngebiet „Nord-
West“ im Ortsteil Darfeld gelegen und wird durch den Bebauungsplan „Nord-West“ im 
Ortsteil Darfeld planungsrechtlich abgedeckt. Zur Realisierung des Bauvorhabens ist eine 
Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ erforderlich. 
 
Der Änderungsbereich umfasst neben dem Grundstück Nr. 661 auch die westlich an-
grenzenden Grundstücke Nr. 662 und 663. Hierdurch wird städtebaulich eine vertretbare 
Erweiterung der nördlichen Baugrenze erreicht. Die Lage des Änderungsbereiches ist aus 

dem als Anlage II beigefügten Auszug aus dem Liegenschaftskataster, in dem dieser 
umrandet dargestellt ist, zu entnehmen. 
 
Um das Vorhaben realisieren zu können, ist es notwendig, die überbaubare Fläche durch 
Verschiebung der Baugrenze um 4,50 m nach Norden hin zu erweitern.  
 
Die Änderung der Baugrenze ist durch eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
gemäß § 13 BauGB möglich. 
 
Der Satzungsentwurf der 9. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“, 

bestehend aus Satzungstext, Begründung und Planzeichnungen, ist als Anlage III beige-
fügt. 
 
Zur Durchführung der Bebauungsplanänderung ist es erforderlich, einen Aufstellungsbe-
schluss zu fassen. 
 
 
Im Auftrage:        Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
            Brodkorb    Roters    Niehues 
Produktverantwortliche    Fachbereichsleiterin         Bürgermeister 
 
 

Anlage(n): 
 
Anlage I:   Antrag des Architekten 
Anlage II:  Planübersicht 
Anlage III: Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und Planzeich-
nungen 
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